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Beschlussvorschlag
 Die Gemeindevertretung Blankenberg beschließt die überplanmäßigen Ausgaben 
für die Zahlung von Gemeindeanteilen an den Landkreis Ludwigslust-Parchim für 
das II. und III. Quartal 2022 in Höhe von 8.000 EUR.

Sachverhalt
 
Eine Prüfung des Deckungskreises im Haushalt 2022 für Kindertagesstätten und 
Schulen ergab im Finanzhaushalt, dass nach Berücksichtigung aller noch zu 
erwartenden Rechnungen bis zum Jahresende die zur Verfügung stehenden Mittel 
nicht ausreichend sind.
Derzeit liegt die Endabrechnung/ Nachzahlung des II. Quartals 2022 für die 
Gemeindeanteile der Kindertagesförderung in Höhe von 4.351,88 EUR vor. Im 
Produktsachkonto sind noch 743,86 EUR (Finanzhaushalt) verfügbar. Auch die 
Endabrechnung für das III. Quartal wird noch im Dezember 2022 erwartet.
Somit wird der Beschluss einer überplanmäßigen Ausgabe für die pflichtigen 
Ausgaben in Höhe von insgesamt 8.000 EUR notwendig.
Die Gründe für die nicht ausreichenden Mittel 2022 sind:
-Planung Doppelhaushalt im Jahr 2020 für 2022 mit 19 Kindern und 160 EUR 
Abschlag 
  pro Kind und Monat
-tatsächlich betreute Kinder zwischen 25 bis 27 und 167,38 EUR Abschlag pro 
Kind
-Festsetzung des Betrages für 2022 lag vom Land zum Planungszeitpunkt noch 
nicht vor
Finanzielle Auswirkungen

Ja X ÜPL X
Nein APL

Betrag in €: 8.000
Produktsachkonto: 361000.54143000
Haushaltsjahr: 2022
Deckungsvorschlag: Gesamthaushalt
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LANDKREIS

LUDWIGSLUST-PARCHIM
RAUM FÜR ZUKUNFT

Landkreis Ludwigslust-Parchim I FD Jusend IPF 160220 | 19092 Schwerin

Gemeinde Blankenberg
über Amt Sternberger Seenlandschaft
Am Markt 1

19406 Sternberg

Der Landrat des Landkreises Ludwigslust-Parchim

Organisationseinheit
Fachdienst Jugend

Ansprechpartner
Frau Klüßendorf

Telefon 0387 1 17 22-51 26 | Fax 0387 1 /7 227 7 -51 26

E-Mail i.kluessendorf@kreis-lup.de
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Aktenzeichen
5110t',197762-lKL'

Dienstgebäude
Ludwigslust

Zimmer
c 227

Datum
14.10.2022

Finanzielle Beteiligung der Gemeinde an den Kosten der Kindertagesförderung
Abrechnung ll. Quartal2022 - Gemeindekonto 5600050104

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit dem Gesetz zur Einführung der Elternbeitragsfreiheit, zur Stärkung der Elternrechte und zur
Novellierung des Kindertagesförderungsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern vom 04.
September 2019 hat der Gesetzgeber die Finanzströme der Kindertagesförderung neu
geordnet.

Gemäß $ 27 Absatz 1 KiföG M-V beteiligen sich die Gemeinden nunmehr mit einer
kindbezogenen Pauschale in Höhe von monatlich 167,38 EUR an den Kosten der
Kindertagesförderung für die Kinder, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde haben.

Die Auswertung des ll. Quartals 2022ist erfolgt. Unter Berücksichtigung der bereits gezahlten
monatlichen Pauschale ergibt sich folgende Berechnung:

Es ergibt sich danach eine Nachforderung in Höhe von 4.351,88 €
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Monat vorausgezahlte
Pauschale

tatsächl.
betr. Kinder

Gemeindeanteil
entspr. betreuter

Kinder
Differenz

April2022 3.180,22€ 27 4.519,26 € 1.339,04 €
Mai 2022 3.180.22€ 27 4.519,26 € 1.339,04 €
Juni2022 3.180.22€ 25 4.184,50 € 1.004,28 €
Korrektur 2020 0,00 €
Korrektur 2021 0,00 €
Korreklur 2022 669,52 €
Differenz gesamt 4.35{,88 €



Bitte zahlen Sie den o.g. Betrag bis zum 30.11.2022 auf die unten angegebene
Bankverbindung unter Angabe des codierten Zahlungsg ru ndes

5600050104-FD Jugend ein.

Hinweis:
Für welche Monate die Korrektur der Gemeindeanteile aus 2020,2021 sowie 2022 ertogt,
können Sie der beigefügten Übersicht entnehmen.

Für Rückfragen stehe ioh lhnen gern zur Verfügung

Mit freundlichen Grüßen
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